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RATGEBER | GELD

Einmaleinlagen sparen Steuern
Leöeasaersz'c/ieraagea ont EinmaZemZagan. öZefea uieZe aersc/iZedeae MögZZc/iZceZZen.

Gerade darum Zo/ruZ es szc/i Zu jedem EaZZ, dZe OfferZeu sorgfäZfZg zu eergZeZcZieu.

VON ALFRED ERNST

Einmaleinlage-Lebensversi-
cherungen sind beliebt. Zwar

kann man sich damit auch versi-

ehern. Im Vordergrund steht aber

der steueroptimierte Spargedanke

(siehe Kasten). Wie der Name

sagt, finanziert der Versicherungs-

nehmer eine solche Police mit
einer einmaligen Prämienzah-

lung zu Vertragsbeginn. Am
Ende der Laufzeit erhält die ver-

sicherte Person das Kapital samt

aufgelaufenen Erträgen zurück.
Stirbt sie während der Laufzeit,
erhalten der oder die Begünstigte
das Todesfallkapital.

Die untere Prämiengrenze va-

riiert ja nach Gesellschaft, liegt
aber kaum unter 20000 Franken.

Nach oben sind keine Grenzen ge-

setzt. Man unterscheidet zwei Ar-

ten der Einmaleinlage-Versiche-

rung: einerseits die klassische

Form, die einer festverzinslichen

Anlage wie einer Null-Coupons-

Obligation ähnlich ist. Bereits in
der Offerte stellt die Versicherung
für den Rückzahlungszeitpunkt
eine garantierte Summe in Aus-

sieht. Dazu kommen allfällige
Überschüsse, die vom Schadens-

verlauf der Gesellschaft wie auch

von den Bedingungen an den Fi-

nanzmärkten abhängig sind.

Für die klassische Variante

spricht das garantierte Erlebens-

fallkapital. Nachteilig ist die mo-

mentan geringe Rendite, die aus

dem tiefen Zinsniveau resultiert.

Die andere Form ist fondsge-
bunden: Die Assekuranzgesell-
schaft legt die Prämie in Anlage-
fonds an. Der Versicherte wählt
sein Risikoprofil, er bestimmt al-

so, wie das Geld auf verschiede-

ne Anlagekategorien verteilt wird.
Je nach Gesellschaft steht eine

mehr oder weniger grosse Palette

an Geldmarkt-, Obligationen-, Im-

mobilien- und Aktienfonds zur
Wahl. Teils sind das hauseigene

Fonds, teils Fonds von Banken, die

auch ausserhalb von Versiehe-

rungspolicen erhältlich sind.

Vorteilhaft bei Fondsvarianten

ist die Möglichkeit einer höheren

Rendite. Dafür gibts kein garan-
tiertes Rückzahlungskapital. Die

Endsumme besteht aus den wäh-

rend der Laufzeit erarbeiteten Er-

trägen und dem Wert der Fonds-

anteile am Fälligkeitstag. In trü-
ben Börsenzeiten könnte dieser

Wert gar unter der ursprünglichen
Prämie liegen. Eine Ausnahme

sind Fonds mit Kapitalschutz: Der

«worst case» eines Verlustes lässt

sich mit Garantiefonds begrenzen
oder ausschliessen. Allerdings
sind Absicherungsmechanismen

an den Börsen nicht gratis und
knabbern an der Rendite.

Für Sparer machen die Einmal-

einlagen Sinn als Alternative zu

Obligationen oder anderen, pri-
mär auf Ausschüttung fokussier-

ten Anlagen wie Immobilien-
fonds. Weil die Kursgewinne auf

Aktien für Private normalerweise

sowieso steuerfrei sind, ist eine

schwergewichtig auf Aktienfonds

ausgerichtete Einmaleinlage da-

gegen weniger sinnvoll.
Beim Vergleich von Offerten

sollte man im Fall klassischer Ver-

träge primär auf die garantierte

Rückzahlung, also auf die Ren-

dite achten. Die prognostizierten
Überschüsse sind dann das (mög-

liehe) Sahnehäubchen. Bei fonds-

gebundenen Angeboten gilt es,

die Aussichten der Fonds zu prü-
fen. Wichtig ist ferner, zu welchen

Bedingungen sich die Fondswahl

während der Laufzeit verändern

lässt. Je flexibler, desto besser.

Alfred Ernst ist selbstständiger

Finanzberater und Vermögens-
Verwalter. Er gründete auch die

Firma Ernst & Zambra Allfinanz

AG in KüsnachtZFL

Der Versicherungsnehmer kann

die Begünstigten einer Lebens-

Versicherung frei bestimmen und

in der Regel während der Laufzeit

der Police verändern. Im Todes-

fall wird die Assekuranz die Ver-

Sicherungsleistung zahlen, ohne

die Teilung des Nachlasses ab-

warten zu müssen. Das eröffnet

nachlassplanerischen Spielraum.
Sind erbberechtigte Personen

(wie Ehefrau oder Kinder) be-

günstigt, kommen sie auch dann

in den Genuss der Todesfall-

leistung, wenn die Erbschaft (etwa

wegen Überschuldung) ausge-

schlagen wird. Ferner bietet eine

Lebensversicherung ein Konkurs-

Privileg. Es schützt Ehepartner
und Kinder vor dem Zugriff der

Gläubiger auf die Versicherungs-

leistung, sofern sie als Begünstig-

te eingetragen waren, bevor die

Überschuldung eintrat.
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